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Bebauungsplan Körschtalschule (Plie 89)   
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 
mit Schreiben vom 20. Oktober 2016 um Stellungnahme zu Bebauungsplan- und Begründungsentwurf vom 
12. Oktober 2016 gebeten 
 
(Die doppelt durchgestrichenen TöB sind nicht erneut beteiligt worden.) 
 
lfd. 
Nr. 

Behörde / Träger 
Stellungnahme vom 

Anregungen Stellungnahme berücksichtigt 

1 Amt für Umweltschutz 
1.12.2016 

Stadtklima und Lufthygiene 
Im Hinblick auf die vorangegangene 
Beteiligung bestehen keine Anmer-
kungen. 
Natur-, Grundwasser-, Boden- und 
Immissionsschutz, Verkehrslärm und 
Energie 
Keine Hinweise  

--- --- 

2 BUND 
 

(1) 
 

--- --- 

3 Flughafen Stuttgart GmbH 
11.11.2016 

Die Anregungen aus der Stellung-
nahme vom 28.1.2016 wurden ein-
gearbeitet. Danke dafür. 
Stn  vom 28.1.2016: 
1. Bauschutzbereich 
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbe-
reich des Flughafens. Die zustimmungs-
freie Bauhöhe ist mit 20 m über Grund 
festgelegt. Bei Überschreitung ist die 
Zustimmung der Luftfahrtbehörde erfor-
derlich. Dies gilt auch für Überschreitun-
gen während der Bauzeit z. B. durch 
Baukräne. 
2. Lärmschutz 
Das Plangebiet liegt außerhalb des 
Lärmschutzbereichs des Flughafens. Es 
ist dennoch mit Überflügen von starten-
den oder landenden Flugzeugen zu re-
chen. Im Bebauungsplan sollte ein ent-
sprechender Hinweis in den Festsetzun-
gen aufgenommen werden. 

--- --- 

4 Gesundheitsamt 
31.10.2016 

Keine Einwände. Um weitere Beteili-
gung am Verfahren wird gebeten. 

--- --- 

5 Ministerium für Verkehr 
15.11.2016 

Die Stellungnahme vom 22.1.2016 
hat weiterhin Gültigkeit. Der Bau-
schutzbereich wurde unter Hinweise 
aufgenommen. 
Stn vom 22.1.2016: 
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbe-
reich für den Flughafen Stuttgart. Die 
Bauhöhenfestlegung gem. § 13 LuftVG 
ist mit 20 m über Grund festgesetzt. Bis 
zu dieser Höhe können Bauvorhaben 
ohne luftrechtliche Zustimmung geneh-
migt werden. Sofern diese Höhe über-
schritten wird durch Bauvorhaben, Bäu-
me ... Bau- und Mobilkrane ..., ist ein 
luftrechtliche Zustimmung bzw. Geneh-

--- --- 
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migung erforderlich. 
6 Landesnaturschutzverband (1) --- --- 
7 Naturschutzbeauftragter Wilf-

ried Haug 
(1) --- --- 

8 Netze BW GmbH 
14.11.2016 

Keine Einwände 
Aus dem beiliegenden Mehrsparten-
plan sind die Gas- und Wasseranla-
gen zu entnehmen. Ein Bestands-
planausschnitt (Strom) liegt ebenso 
bei. 
Die Löschwasserversorgung ist ge-
währleistet. 
Leistungserhöhungen (Strom, Was-
ser) sind mit den Netzen BW bzw. 
der Stuttgart Netze abzustimmen. 

--- --- 

9 RP Freiburg Landesamt für 
Geologie etc. 

keine neue Stellungnahme abgege-
ben 

--- --- 

10 RP Stuttgart 
Referat 21 - Raumord-
nung,Baurecht, Denkmal-
schutz 

21.11.2016 

- Aus raumordnerischer Sicht beste-
hen keine Bedenken. 
- Denkmalpflege: Fehlanzeige 
- Um künftige Beachtung des Erlas-
ses zur Koordination von Bauleitplan-
verfahren wird, falls nicht bereits ge-
schehen, gebeten. 
- Um Zusendung einer Mehrfertigung 
des rechtskräftigen Plans, auch in 
digitalisierter Form, wird gebeten. 

--- ja 

11 Stadtwerke Stuttgart (2) --- --- 
12 SSB (1) --- --- 
13 terranets bw GmbH (2) --- --- 
14 Verband Region Stuttgart 

2.11.2016 
Regionalplanerische Ziele stehen 
nicht entgegen. Um Information über 
das Inkrafttreten des Bebauungs-
plans wird gebeten. 

--- ja 

15 VVS 
15.11.2016 

Keine Einwände. ÖPNV-Anbindung 
ist in Begründung ausführlich darge-
stellt. 

--- --- 

16 Zweckverband Bodensee-
wasserversorgung 

(2) --- --- 

17 Zweckverband Landeswas-
serversorgung 

(2) 
 

--- --- 

18 Zweckverband 
Strohgäuwasserversorgung 

(1) --- --- 

 


